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beträgt: Für Oberforstmeister 5100 Mark, für Forstmeister 4800 Mark,

für Oberförster 2530 Mark, für Förster 960 Mark; für die beiden letzteren

Stellen außerdem freie Dienstwohnung und Feuerungsmaterial, Der

Wohnungsgeldzuschuß für die Oberforstmeister und Forstmeister beträgt

95,250 Mark und die Dienstaufwandsentschädigung 295,200 Mark, die

Entschädigung für Dienstaufwand und Burcaukosten der Oberförster bc-

trägt im Durchschnitt 1605 Mark, für jede Stelle und im Ganzen

1,058,400 Mark. Die Kosten für die Geldcrhebung belaufen sich auf

970,000 Mark oder 1,8 "/o der Brutto-Einnahmc.

Zur Unterhaltung und zum Neubau der öffentliche» Wege in den

Forsten sind 1,020,000 Mark und für Forstkulturcn 3,450,000 Mark
in den Etat aufgenommen. Die Unterhaltung und der Neubau der Forst-

dienstgebäude für Oberförster und Förster kostet 1,914,000 Mark.

An außerordentlichen Ausgaben sind in den Etat aufgenommen

900,000 Mark zur Beschaffung fehlender Förfterdienstwohnungcn und

1,050,000 Mark für den Ankauf von Grundstücken zur Aufforstung.

Die ordentlichen Gesammtausgaben betragen 27,852,000 Mark.

„ außerordentlichen „ „ - 2,250,000 „
Die Gesammtausgaben 30,102,000 Mark.

Der Reinertrag beträgt daher 20,984,000 Mark im Ganzen oder

etwas über 8 Mark pro Hekt. (Forst- u. Jagd-Zeit.)

Werfonaknachrichten.

Zürich. Der Regicrungsrath hat die bisherigen Forstbcamten wie-

der für eine Amtsdauer von drei Jahren gewählt. Die durch Resignation

erledigte Stelle des Forstmeisters des 1. Kreises wurde noch einmal aus-

geschrieben. Gleichzeitig wurde beschlossen, die Forstadjunktenstelle wieder

zu besetzen.

St. Gallen. Zum Kantonsforstinspcktor wurde gewählt, Herr
Martin Wild von Thusis, bisher Bezirksförster in Ragaz, und zum

Bezirksförster in Ragaz, Herr Georg Steinegger von Neunkirch,

Schaffhausen.

Zum Forstverwaltcr der Stadt St. Gallen wurde Herr Forstver-

Walter Al. Frei in Bremgarten gewählt.
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